
 

Schützenverein Flettmar von 1892 e.V. 

                                          

Ordnung für Erlangung der Königswürde von auswärtigen Mitgliedern 

Grundsätzlich kann im Schützenverein Flettmar jedes Mitglied und jeder Einwohner aus Flettmar die 

Königswürde erlangen. Jeder der die Königswürde erringt, erhält eine Königsscheibe. Nach seiner 

Proklamation wird der König mit dem gesamten Gefolge nach Hause begleitet, sofern sich sein 

Wohnsitz in Flettmar oder in Flettmar/Bahnhof befindet. Dort wird die Königsscheibe an sein Haus 

genagelt. Da dieses bei auswärtigen Mitgliedern nicht möglich ist, wird folgende Ordnung erlassen. 

§1. Kinderkönig und Jugendkönig können nur Kinder und Jugendliche der entsprechenden 

Altersklassen werden, wenn sich ihr Wohnsitz in Flettmar oder Flettmar/Bahnhof befindet. 

 

§2. Wird ein auswärtiges Mitglied Schützenkönig oder Vizekönig, ist es aus organisatorischen und 

logistischen Gründen nicht möglich die Königsscheibe nach der Proklamation an seinem 

auswärtigen Wohnsitz anzubringen. Diese Möglichkeit ist daher von vornherein 

ausgeschlossen.  

In diesem Fall ist es aber erlaubt, dass die Königsscheibe an sein Elternhaus oder das 

Elternhaus seines Partners, soweit dieses sich in Flettmar oder Flettmar/Bahnhof befindet und 

auch von den Eltern bewohnt wird.  

Besteht diese Möglichkeit nicht, wird die Königsscheibe an das Schützenheim des 

Schützenvereins Flettmar angenagelt. 

 

§3. Nach alter Tradition werden die Königsscheiben später „geklaut“ und beim Katerfrühstück 
gegen ein Lösegeld von den Königen ausgelöst. Danach gibt es zu gegebener Zeit das 
Scheibe Annageln.  
Ist die Scheibe am Elternhaus angenagelt worden, sollte sie dort wieder angebracht 
werden und dort mindestens bis zum folgenden Schützenfest verbleiben. 
Wurde die Scheibe am Schützenheim angenagelt, ist es nicht erforderlich die Scheibe dort 
wieder anzunageln. Die Scheibe kann am Wohnsitz des Königs angenagelt werden 
 

§4. Das Abholen des Königs beim nächsten Schützenfest erfolgt, wenn die Scheibe an das 
Elternhaus angenagelt wurde, auch von diesem Haus. 
Sollte die Scheibe an das Schützenheim angenagelt worden sein, erfolgt das Abholen des 
Königs gemeinsam mit dem Vizekönig aus dessen Wohnhaus. 
Sind König und Vizekönig beide auswärtig und keiner von ihnen hat seine Scheibe an sein 
Elternhaus in Flettmar oder Flettmar /Bahnhof angenagelt, werden beide Könige vom 
Schützenheim abgeholt. 
 

§5. Die Regelungen aus § 2 - § 4 gelten für den Schützenkönig und für den Vizekönig. 
 

Diese Ordnung ist einfachhalber in männlicher Form geschrieben  und  wurde in der 
Vorstandssitzung am XX.XX.XXXX beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Flettmar, XX.XX.XXXX 

Unterschriften 

 

…………………………….                               …………………………….                               ……………………………. 


